An den
Landtagspräsidenten

Herrn Dr. Dieter Steger

Südtiroler Landtag

Crispistraße 3

39100 Bozen

Betrifft:

Vorschlag zur Änderung des Änderungsvorschlages zum 


Landesgesetz Nr. 11/ 2005

Sehr geehrter Herr Dr. Dieter Steger,

ich schicke Ihnen hier zwei alternative Vorschläge zur Abänderung des von der Gesetzgebungskommission positiv begutachteten Gesetzentwurf zur Änderung des Landesgesetzes Nr. 11/2005. Der erste Vorschlag schlägt eine Regelung der Abstimmung über konkurrierende Gesetzesvorschläge vor, die aus unserer Sicht zwar noch nicht optimal ist, aber zumindest korrekt im Sinne der Wahrung der Möglichkeit, über alle konkurrierenden Vorschläge gleichermaßen ablehnend oder zustimmend abstimmen zu können.

Der zweite Vorschlag stellt demgegenüber eine reine Kompromissvariante dar, die sich ganz darauf beschränkt, eine unvollständige Beschreibung zur Feststellung des Abstimmungsergebnisses bei konkurrierenden Volksabstimmungen zu ergänzen, ohne den Abstimmungsmodus selbst zu ändern. 

Ersterer Vorschlag wäre im Sinne einer sauberen und korrekten Gesetzgebung unseres Erachtens zu berücksichtigen, letzterer ist nur geeignet die Anwendung eines Gesetzesvorschlages, der in der Substanz nicht mehr geändert werden soll, zu korrigieren, wie sie sicher nicht intendiert war und allemal eine Verletzung des Stimmrechtes darstellen würde.

Mit der Hoffnung auf Berücksichtigung 

grüße ich Sie freundlich

Stephan Lausch

Bericht zu Änderungsvorschlag betreffend den von der Gesetzgebungs​kommission verabschiedeten Gesetzentwurf: ÄNDERUNG DES LANDESGESETZES

VOM 18. NOVEMBER 2005, NR. 11, „VOLKSBEGEHREN UND VOLKSABSTIMMUNG“

Die Regelung der Abstimmung über konkurrierende Gesetzentwürfe darf, im Vergleich zur Abstimmung über nicht konkurrierende Vorschläge, keinerlei Benach​teiligung und Einschränkung in der Wahlfreiheit beinhalten. Dies ist aber der Fall, wenn nur einer der konkurrierenden Gesetzentwürfe ausgewählt werden kann und eine gleichzeitige Zustimmung für mehreren Vorschläge ausgeschlossen wird. Das heißt, es muss auch hier die Möglichkeit gegeben sein, zu jedem der konkurrieren​den Gesetzentwürfen mit ja und nein zu antworten. Aus diesem Grunde sieht vorliegender Vorschlag zur Änderung des von der Gesetzgebungskommission verabschiedeten Gesetzentwurfes im Artikel 5, Abs. 4 vor, dass zu jedem der konkurrierenden Anträge die Frage gestellt wird, ob die/der Abstimmende die Verabschiedung des jeweiligen Gesetzesvorschlags will. Entsprechend muss es möglich sein, sich für zwei oder mehrere Vorschläge auszusprechen.

Da damit die Möglichkeit gegeben ist, dass mehrere Gesetzesvorschläge dem Status quo vorgezogen werden, ist im Abs.5 vorgesehen, dass im Falle einer mehrheitlichen Annahme mehrerer Gesetzesvorschläge jener beurkundet wird, der die Mehrheit der gültigen befürwortenden Stimmen erhalten hat.

Die Änderungsvorschläge sind gelb hervorgehoben.
	Von der Gesetzgebungs​kommission verabschiedeter Gesetzentwurf
	Änderungsvorschlag

vorgezogene Lösung

	4. Nach Artikel 15 Absatz 4-bis des Landesgesetzes vom 18. November 2005, Nr. 11, „Volksbegehren und Volksabstimmung“, wird folgender Absatz eingefügt:

„4-ter. Im Falle von mehreren Anträgen auf Einleitung einer Volksabstimmung gemäß Absatz 1 zum selben Thema, aber mit inhaltlich unvereinbaren Bestimmungen, werden diese von der Kommission gemäß Artikel 8 für konkurrierend erklärt und am selben Tag der Volksabstimmung unterzogen. Auf dem Stimmzettel wird die unter Absatz 1 angeführte Frage wie folgt abgeändert: „Wollen Sie, dass der folgende, von … unterbreitete Gesetzesvorschlag … verabschiedet wird, oder der Gesetzesvorschlag …, der von … unterbreitet worden ist, oder wollen Sie, dass keiner von beiden verabschiedet wird?“. Falls mehr als zwei konkurrierende Gesetzesvorschläge einer Volksabstimmung unterzogen werden, wird die Formulierung wie folgt abgeändert: „Welcher der Gesetzesvorschläge soll verabschiedet werden oder soll keiner dieser Gesetzesvorschläge verabschiedet werden?“; der Wähler kann sich für einen oder keinen der Gesetzesvorschläge aussprechen, deren Titel und Antragsteller auf dem Stimmzettel angeführt sind. Die Reihenfolge wird durch das Los entschieden. Es wird gewährleistet, dass die Wähler in die Gesetzesvorschläge und in den jeweils dazugehörigen Begleitbericht Einsicht nehmen können.“


	4. Nach Artikel 15 Absatz 4-bis des Landesgesetzes vom 18. November 2005, Nr. 11, „Volksbegehren und Volksabstimmung“, wird folgender Absatz eingefügt:

„4-ter. Im Falle von mehreren Anträgen auf Einleitung einer Volksabstimmung gemäß Absatz 1 zum selben Thema, aber mit inhaltlich unvereinbaren Bestimmungen, werden diese von der Kommission gemäß Artikel 8 für konkurrierend erklärt und am selben Tag der Volksabstimmung unterzogen. Auf dem Stimmzettel wird für jeden Antrag die unter Absatz 1 angeführte Frage wie folgt abgeändert: „Wollen Sie, dass der folgende, von … unterbreitete Gesetzesvorschlag … verabschiedet wird?“ Jede dieser Fragen kann mit ja oder nein beantwortet werden. Der Wähler kann sich für einen, für mehrere oder für keinen der Gesetzesvorschläge aussprechen, deren Titel und Antragsteller auf dem Stimmzettel angeführt sind. Darauf wird, gut sichtbar, auf dem Stimmzettel hingewiesen. Die Reihenfolge wird durch das Los entschieden. Es wird gewährleistet, dass die Wähler in die Gesetzesvorschläge und in den jeweils dazugehörigen Begleitbericht Einsicht nehmen können.“



	5. In Artikel 15 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 18. November 2005, Nr. 11, „Volksbegehren und Volksabstimmung“, wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: „Falls eine Volksabstimmung über mehrere konkurrierende Gesetzesvorschläge gemäß Absatz 4-ter abgehalten wird, beurkundet der Landeshauptmann jenen Gesetzesvorschlag, der die Mehrheit der gültigen befürwortenden Stimmen erhalten hat.“ 
	5. In Artikel 15 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 18. November 2005, Nr. 11, „Volksbegehren und Volksabstimmung“, wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: „Falls eine Volksabstimmung über mehrere konkurrierende Gesetzesvorschläge gemäß Absatz 4-ter abgehalten wird und mehrere Gesetzesentwürfe mehrheitlich angenommen werden, beurkundet der Landeshauptmann jenen Gesetzes​vorschlag, der die Mehrheit der gültigen befürwortenden Stimmen erhalten hat.“


Abänderungsantrag zum Landesgesetzentwurf Nr. 28/09: Änderung des Landesgesetzes vom 18. November 2005, Nr. 11, „Volksbegehren und Volksabstimmung“
Artikel 5, Absatz 4.

Nach den Worten “Auf dem Stimmzettel wird” werden die Worte “für jeden Antrag” eingefügt.

Nach den Worten: „Wollen Sie, dass der folgende, von … unterbreitete Gesetzesvorschlag … verabschiedet wird?“ wird der folgende Text bis zu den Worten „keinen der Gesetzesvorschläge aussprechen“ eingefügt: 

„Jede dieser Fragen kann mit ja oder nein beantwortet werden. Der Wähler kann sich für einen, für mehrere oder für“.

Nach dem Satz: „deren Titel und Antragsteller auf dem Stimmzettel angeführt sind.“ Wird folgender Satz eingeschoben: „Darauf wird, gut sichtbar, auf dem Stimmzettel hingewiesen.“

Nach den Worten: „konkurrierende Gesetzesvorschläge gemäß Absatz 4-ter abgehalten wird“ werden die Worte: „und mehrere Gesetzesentwürfe mehrheitlich angenommen werden,“ eingefügt.
Bericht zu Änderungsvorschlag betreffend den von der Gesetzgebungs​kommission verabschiedeten Gesetzentwurf: 

ÄNDERUNG DES LANDESGESETZES

VOM 18. NOVEMBER 2005, NR. 11,

„VOLKSBEGEHREN UND VOLKSABSTIMMUNG“

Der von der Gesetzgebungskommission verabschiedete Gesetzentwurf beachtet im Artikel 5, Abs.5 nicht jene Stimmen, die gemäß Absatz 4 alle Gesetzesvorschläge ablehnen, wenn dort festgelegt wird, dass im Falle einer „Volksabstimmung über mehrere konkurrierende Gesetzesvorschläge gemäß Absatz 4-ter ... der Landeshauptmann jenen Gesetzesvorschlag (beurkundet), der die Mehrheit der gültigen befürwortenden Stimmen erhalten hat.“ Hier muss, um der Klarheit willen, festgesetzt werden, dass jener Gesetzesvorschlag, der die Mehrheit der gültigen befürwortenden Stimmen erhalten hat, nur dann beurkundet wird, wenn nicht eine Ablehnung der Gesetzesentwürfe mit der absoluten Mehrheit der gültigen Stimmen erfolgt ist.

	Von der Gesetzgebungs​kommission verabschiedeter Gesetzentwurf
	Änderungsvorschlag

einfachste Kompromisslösung

	5. In Artikel 15 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 18. November 2005, Nr. 11, „Volksbegehren und Volksabstimmung“, wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: „Falls eine Volksabstimmung über mehrere konkurrierende Gesetzesvorschläge gemäß Absatz 4-ter abgehalten wird, beurkundet der Landeshauptmann jenen Gesetzesvorschlag, der die Mehrheit der gültigen befürwortenden Stimmen erhalten hat.“ 
	5. In Artikel 15 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 18. November 2005, Nr. 11, „Volksbegehren und Volksabstimmung“, wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: „Falls eine Volksabstimmung über mehrere konkurrierende Gesetzesvorschläge gemäß Absatz 4-ter abgehalten wird und die Ablehnung der Gesetzesentwürfe nicht mit der absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erfolgt ist, beurkundet der Landeshauptmann jenen Gesetzesvorschlag, der die Mehrheit der gültigen befürwortenden Stimmen erhalten hat.“


Abänderungsantrag zum Landesgesetzentwurf Nr. 28/09: Änderung des Landesgesetzes vom 18. November 2005, Nr. 11, „Volksbegehren und Volksabstimmung“
Artikel 5, Absatz 5.

Nach den Worten „„Falls eine Volksabstimmung über mehrere konkurrierende Gesetzesvorschläge gemäß Absatz 4-ter abgehalten wird ...“ werden die Worte: „und die Ablehnung der Gesetzesentwürfe nicht mit der absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erfolgt ist,“ eingefügt.

